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Vom Wohngebäude bis zum Industriekomplex – OBO hat die passende Lösung für eine brandsichere Elektroinstal-
lation. Unsere geprüften und zugelassenen Brandschutz-Systeme decken alle relevanten Schutzziele des baulichen 
Brandschutzes ab und bieten funktionale Anwendungen für die Praxis. Wir informieren Sie gerne umfassend – auf 
unserer Website oder persönlich.



 

 
 

 

 

 
Dieses Dokument darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge, Kürzungen sowie Übersetzungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung  
der MPA BS. Dieses Dokument ist nur mit Unterschrift und Stempel der MPA BS oder mit verifizierbarer, qualifizierter elektronischer Signatur gültig. 
 
 
Materialprüfanstalt für das 
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Fax +49 (0)531-391-5900 
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www.mpa.tu-bs.de 

Notified body (0761-CPR) -  
Bauaufsichtlich anerkannt für Prüfung, 
Überwachung und Zertifizierung sowie 
notifiziert für Prüfung und Zertifizierung. 
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Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

 

Prüfzeugnis Nummer: P-3320/381/14-MPA BS 

 
Gegenstand: Kabelkanäle „AESTUVER-Standard Brandschutz-Kabelka-

nal“ aus „AESTUVER Kanalwannen“ und „AESTUVER Ka-
naldeckeln“ der Funktionserhaltsklasse E 30 und E 90 
nach DIN 4102-12:1998-11 
entspr. lfd. Nr. C 4.9 Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen (VV TB) Teil C4 – Fassung November 
2025 
Bauarten zur Herstellung von elektrischen Kabelanlagen, 
an die Anforderungen hinsichtlich des Funktionserhalts un-
ter Brandeinwirkung gestellt werden 

Antragsteller: James Hardie Europe GmbH 
Bennigsen-Platz 1 
40474 Düsseldorf  
Deutschland 

Ausstellungsdatum: 23.01.2026 

Geltungsdauer: 01.02.2026 bis 31.12.2026 

 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 13 Seiten und 5 Anlagen. 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche 
Prüfzeugnis Nr. P-3320/381/14-MPA BS vom 06.11.2014.  

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-3320/381/14-MPA BS ist erstmals am 
06.11.2014 ausgestellt worden.  
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A Allgemeine Bestimmungen 

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne 
der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.  

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den 
„Besonderen Bestimmungen“ dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine 
bauaufsichtliche Prüfzeugnis an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind 
den beteiligten Behörden bzw. den im bauaufsichtlichen Verfahren tätigen Prüfingenieuren 
und Sachverständigen oder Institutionen vom Hersteller/Vertreiber Kopien des allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprüfanstalt für das Bauwe-
sen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis „Von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, 
Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.  

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des 
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt und geändert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis bezieht sich auf die vom Antragsteller gemach-
ten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von dem 
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht erfasst. 

B Besondere Bestimmungen 

1 Gegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Gegenstand 

1.1.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) gilt für die Herstellung und Anwendung 
von waagerechten, an Massivdecken bzw. -wänden befestigten Kabelkanälen „AESTUVER-
Standard Brandschutz-Kabelkanal“, die in Abhängigkeit von der Ausführung der Funktionser-
haltsklasse E 30 bzw. E 90 nach DIN 4102-12:1998-11*) angehören. 

Die Klassifizierung gilt auch für schräge bzw. vertikale Kabelkanäle, wenn die Kabelkanäle im 
Übergangsbereich vertikal bzw. horizontal abgehängt bzw. unterstützt werden 

                                                
*) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis enthält durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen 

Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 12 aufgeführt. Bei 
datierten Verweisungen müssen spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis berücksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen 
Publikationen.  
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1.1.2 Die werkseitig vorgefertigten, vierseitigen „AESTUVER-Standard Brandschutz-Kabelkanäle“ 
bestehen aus einer „AESTUVER Kanalwanne“ und einem „AESTUVER Kanaldeckel“ entspre-
chend Abschnitt 2.2, die sich jeweils aus einlagigen AESTUVER  Brandschutzplatten zusam-
mensetzen und werden entsprechend Abschnitt 2.3 direkt an der Massivdecke bzw. -wand 
befestigt. Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis 
zu entnehmen. 

1.2 Anwendungsbereich 

1.2.1 Die Kabelkanäle dürfen an 

- Decken (Mindestdicke d = 125 mm) aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton sowie 

- Wänden (Mindestdicke d = 100 mm) aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder Poren-
beton 

befestigt werden, deren Feuerwiderstandsfähigkeit jeweils mindestens der Funktionserhalts-
klasse des Gegenstandes nach Abschnitt 1.1 entsprechen muss. 

Für den Anschluss der Kabelkanäle an andere Bauteile - z.B. tragende und nichttragende 
Wände oder Decken anderer Bauarten oder Holzbauteile - ist die Anwendbarkeit gesondert 
nachzuweisen (z.B. durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis). 

Die Klassifizierung gilt nur, wenn die die Decken oder Wände aussteifenden und unterstützen-
den Bauteile mindestens eine Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen, die der Funktionserhalts-
klasse des Gegenstandes nach Abschnitt 1.1 entspricht. 

1.2.2 Der Anwendungsbereich dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist auf Kabel 
mit Nennspannungen bis 1 kV beschränkt. 

1.2.3 Der Funktionserhalt deckt einen Spannungsabfall bzw. eine reduzierte Strombelastbarkeit 
durch temperaturbedingte Widerstandserhöhung aufgrund behinderter Wärmeabfuhr der Lei-
ter nicht ab. 

1.2.4 Die Klassifizierung der Kabelkanäle wird durch übliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 
etwa d = 0,5 mm Dicke nicht beeinträchtigt. 

1.2.5 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt nur, wenn sichergestellt ist, dass die Ka-
belkanäle in ihrer Funktionserhaltsklasse durch herabstürzende Bauteile nicht negativ beein-
trächtigt werden. 

1.2.6 Aus den für die Bauart gültigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauordnung, Sonderbauvor-
schriften, Normen oder Richtlinien) können sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Er-
leichterungen ergeben. 

1.2.7 Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu erbrin-
gen. 

1.2.8 Der Antragsteller erklärt, dass - sofern für den Handel und das Inverkehrbringen oder die Ver-
wendung Maßnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den Umwelt-
schutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise 
bekanntgemacht werden. 

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf 
die Erfüllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prüfen. 
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2 Bestimmungen für die Bauart 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 

Für die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten Anga-
ben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Benennung 
und des Verwendbarkeitsnachweises. 

Tabelle 1:  Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte 

Bauprodukt/ 
ggf. Verwendbarkeitsnachweis 

Dicke 
(Nennmaß) 

[mm] 

Rohdichte 
 

[kg/m3] 

Bauaufsichtliche 
Benennung 
nach VV TB 

AESTUVER  Brandschutzplatte 
nach Leistungserklärung 
Nr. FC-0003 

10, 
15, 
20, 
25, 
40, 

bzw. 
60 

ca. 640 - 980 nichtbrennbar 

AESTUVERTM Dichtungsband 
nach abP 
Nr. P-SAC02/III-1179 P - NDS04 - 873 

5 ca. 230 schwerentflammbar 

AESTUVER  Montagemörtel 
nach Leistungserklärung 
Nr. FC-0129 

- - nichtbrennbar 

 
Verwendete Abkürzungen: 

abP  Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

Die laut Landesbauordnung für das jeweilige Bauprodukt geforderte Übereinstimmung/ Kon-
formität nach Tabelle 1 muss für die Anwendung gewährleistet sein. 

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis 
erteilt wurde, ist bei der Prüfstelle hinterlegt. 

2.2 Bestimmungen für die Ausführung 

2.2.1 Allgemeines 

Der „AESTUVER-Standard Brandschutz-Kabelkanal“ wird als vierseitiger Kabelkanal ausge-
führt und besteht aus einer werkseitig vorgefertigten „AESTUVER Kanalwanne“ und einem 
werkseitig vorgefertigten „AESTUVER Kanaldeckel“ aus jeweils einlagigen unterschiedlich di-
cken AESTUVER  Brandschutzplatten. Die minimalen inneren Abmessungen des Kabelka-
nals betragen unabhängig von der Funktionserhaltsklasse des Kabelkanals 
Breite x Höhe = 60 mm x 50 mm. Die maximalen äußeren Abmessungen des Kabelkanals 
sind abhängig von der Funktionserhaltsklasse des Kabelkanals und betragen 

 Breite x Höhe = 330 mm x 165 mm (Kabelkanäle der Funktionserhaltsklasse „E 30“) 
bzw. 

 Breite x Höhe = 400 mm x 200 mm (Kabelkanäle der Funktionserhaltsklasse „E 90“). 

Der konstruktive Aufbau der „AESTUVER Kanalwannen“ und der „AESTUVER Kanaldeckel“ 
ist von der Funktionserhaltsklasse des Kabelkanals abhängig und wird nachfolgend beschrie-
ben. 
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2.2.2 „AESTUVER Kanalwanne“ 

Die werkseitig hergestellte, maximal 1000 mm lange „AESTUVER Kanalwanne“ besteht aus 
einem Kanalboden und zwei Kanalwänden, wobei jede Kanalwand über AESTUVER  Monta-
gemörtel und zusätzlich über Stahlschrauben mit dem Kanalboden verbunden ist. 
Auf einer Stirnseite der jeweiligen „AESTUVER Kanalwanne“ ist vollflächig ein passend zuge-
schnittenes, d = 5 mm dickes AESTUVERTM Dichtungsband über sein werkseitig aufgebrach-
tes einseitiges Haftklebeband geklebt. 

Die Dicke der AESTUVER  Brandschutzplatten des Kanalbodens bzw. der Kanalwände sowie 
die Art und der Abstand der Stahlschrauben wird in Abhängigkeit der Funktionserhaltsklasse 
des Kabelkanals gewählt und muss den in der nachfolgenden Tabelle 2 aufgeführten Rand-
bedingungen entsprechen. 

Tabelle 2: Konstruktionsparameter der „AESTUVER Kanalwanne“ in Abhängigkeit der  
   Funktionserhaltsklasse des Kabelkanals 

Funktions- 
erhalts- 
klasse 

Kanalboden Kanalwand verwendete Stahlschrauben 

Dicke 
dB 

Dicke 
dW Anzahl1) Abmessungen Abstand aR2) Abstand au3) 

[mm] [mm] [Stck.] [mm x mm] [mm] [mm] 

„E 30“ 15 25 
4 

4,0 x 55 
40 - 55 280 - 380 

„E 90“ 20 60 4,5 x 80 

1) bezieht sich auf l = 1000 mm lange Kabelkanalstücke; bei kürzen Kabelkanalstücken sind entsprechend 
 weniger Stahlschrauben anzuordnen, wobei die Abmessungen sowie die Abstände aR und au der 
 Stahlschrauben identisch zu den l = 1000 mm langen Kabelkanalstücken sein müssen 
2) aR = Abstand der Stahlschrauben zum stirnseitigen Ende des Kabelkanalstücks 
3) au = Abstand der Stahlschrauben untereinander 

2.2.3 „AESTUVER Kanaldeckel“ 

Der werkseitig hergestellte l = 1000 mm lange „AESTUVER Kanaldeckel“ besteht aus einer 
Grundplatte und einer auf der Innenseite des Kanaldeckels befestigten Aufleistung, wobei die 
Grundplatte und die Aufleistung jeweils aus einer AESTUVER  Brandschutzplatte bestehen. 
Die über die gesamte Länge der Grundplatte verlaufende innere Aufleistung wird mittig auf der 
Grundplatte mit stählernen Heftklammern befestigt, wobei die Breite der inneren Aufleistung 
nahezu der inneren Breite der zugehörigen „AESTUVER Kanalwanne“ entspricht. Bei Kabel-
kanälen mit Innenabmessungen von Breite x Höhe ≤ 100 mm x 100 mm werden die stähler-
nen Heftklammern der inneren Aufleistung „einreihig“ angeordnet, d.h. die Heftklammern wer-
den in Längsrichtung der inneren Aufleistung in einer Reihe liegend angeordnet. 
Bei den Kabelkanälen mit Innenabmessungen von Breite x Höhe > 100 mm x 100 mm werden 
die stählernen Heftklammern der inneren Aufleistung „zweireihig“ angeordnet, d.h. die Heft-
klammern werden in Längsrichtung der inneren Aufleistung in zwei parallel zueinander verlau-
fenden Reihen angeordnet. 
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Seitlich neben der inneren Aufleistung wird auf die gesamte verbleibende Fläche der Grund-
platte jeweils ein 5 mm dickes AESTUVERTM Dichtungsband über ihr werkseitig aufgebrachtes 
einseitiges Haftklebeband geklebt. Zudem wird auf ein stirnseitiges Ende des „AESTUVER 
Kanaldeckels“ vollflächig ein passend zugeschnittener Streifen aus dem AESTUVERTM Dich-
tungsband wie zuvor beschrieben geklebt. 

Die Dicke der AESTUVER  Brandschutzplatten der Grundplatte und der inneren Aufleistung 
sowie die Art und der Abstand der stählernen Heftklammern wird in Abhängigkeit der Funkti-
onserhaltsklasse des Kabelkanals gewählt und muss den in der nachfolgenden Tabelle 3 auf-
geführten Randbedingungen entsprechen. 

Tabelle 3: Konstruktionsparameter des „AESTUVER Kanaldeckels“ in Abhängigkeit der 
   Funktionserhaltsklasse des Kabelkanals 

Funktions- 
erhalts- 
klasse 

Grund-
platte 

innere 
Aufleistung verwendete Heftklammern 

Dicke 
dB 

Dicke 
dW Anzahl1) Abmessungen Abstand 

aR2) Abstand au3) 

[mm] [mm] [Stck.] [mm x mm x mm] [mm] [mm] 

„E 30“ 20 10 

1 x 4 
bzw. 
2 x 4 

25 x 11,25 x 1,53 

30 - 40 

230 - 380 
(Kanäle 

≤ 100 mm x 100 
mm) 

bzw. 

280 - 330 
(Kanäle 

> 100 mm x 100 
mm) 

„E 90“ 40 20 35 x 11,25 x 1,53 

1) bezieht sich auf l = 1000 mm lange Kanaldeckel; bei kürzen Kabelkanalstücken sind entsprechend weniger 
 stählerne Heftklammern anzuordnen, wobei die Abmessungen sowie die Abstände aR und au der 
 Heftklammern identisch zu den l = 1000 mm langen Kabelkanalstücken sein müssen 
2) aR = Abstand der stählernen Heftklammern zum stirnseitigen Ende des Kabelkanalstücks 
3) au = Abstand der stählernen Heftklammern untereinander 

2.3 Tragekonstruktion und Einbau der Kabelkanäle 

2.3.1 Allgemeines 

Zur Befestigung der Kabelkanäle an der Massivdecke bzw. -wand gemäß Abschnitt 1.2.1 sind 
die in der Anlage 4 aufgeführten, unterschiedlich großen stählernen Trennwinkel bzw. - bügel 
vom Typ „BSK-...“ der OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG, Menden, im Innern des jeweili-
gen Kabelkanals anzuordnen und durch das im kurzen Flansch des Trennwinkels bzw. -bügels 
befindliche Langloch ein für den Untergrund und die Anwendung geeignetes Befestigungsmit-
tel aus Stahl  M6 bzw.   6 mm (Spannungsquerschnittsfläche ≥ 20,1 mm2) bzw.  M8 bzw. 
  8 mm (Spannungsquerschnittsfläche ≥ 36,6 mm2) zu führen und kraftschlüssig an der 

Massivdecke bzw. -wand zu befestigen. Wahlweise können Trennwinkel bzw. -bügel verwen-
det werden, deren Geometrie, Dicke und Stahlgüte denen der vg. Trennwinkeln bzw. - bügeln 
vom Typ „BSK-...“ entspricht. 
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2.3.2 Wandbefestigung 

Zur Befestigung des jeweiligen Kabelkanals sind im Innern des jeweiligen Kabelkanals 

 bei Kabelkanälen mit Innenabmessungen von Breite x Höhe  100 mm x 100 mm etwa 
d = 2 mm dicke Trennwinkel BSK-W0521 in Verbindung mit stählernen Befestigungs-
mitteln  M6 bzw.   6 mm (Spannungsquerschnittsfläche ≥ 20,1 mm2) und  

 bei Kabelkanälen mit Innenabmessungen von Breite x Höhe > 100 mm x 100 mm etwa 
d = 3 mm dicke Trennwinkel BSK-W1026 in Verbindung mit stählernen Befestigungs-
mitteln  M8 bzw.   8 mm (Spannungsquerschnittsfläche ≥ 36,6 mm2) 

zu verwenden. 

Jedes Kanalstück ist über mindestens drei Stück Trennwinkel an der Wand zu befestigen, 
wobei 

 ein Trennwinkel mittig, d.h. auf halber Länge des Kabelkanalstücks, und 

 die beiden äußeren Trennwinkel in einem Abstand von jeweils a =150 mm zum freien 
Ende des Kabelkanalstücks 

anzuordnen sind. 

Die Trennwinkel sind 

 bei Kabelkanälen mit Innenabmessungen von Breite x Höhe  100 mm x 100 mm ein-
reihig und 

 bei Kabelkanälen mit Innenabmessungen von Breite x Höhe > 100 mm x 100 mm 
zweireihig, d.h. über die Höhe des Kabelkanals im Wechsel versetzt 

anzuordnen (s. Beispiele gemäß Anlage 5). 

Dabei muss der Abstand des horizontalen Schenkels des Trennwinkels zum Boden des Ka-
belkanals stets jeweils mindestens a = 10 mm betragen. 

2.3.3 Deckenbefestigung 

Zur Befestigung des jeweiligen Kabelkanals sind im Innern des jeweiligen Kabelkanals 

 bei Kabelkanälen mit Innenabmessungen von Breite x Höhe  100 mm x 100 mm etwa 
d = 2 mm dicke Trennbügel BSK-B0511 in Verbindung mit stählernen Befestigungsmit-
teln  M6 bzw.   6 mm (Spannungsquerschnittsfläche ≥ 20,1 mm2) und  

 bei Kabelkanälen mit Innenabmessungen von Breite x Höhe > 100 mm x 100 mm etwa 
d = 3 mm dicke Trennbügel BSK-B1026 in Verbindung mit stählernen Befestigungsmit-
teln  M8 bzw.   8 mm (Spannungsquerschnittsfläche ≥ 36,6 mm2) 

zu verwenden. 

Jedes Kanalstück ist über mindestens drei Stück Trennbügel an der Decke zu befestigen, wo-
bei 

 ein Trennbügel mittig, d.h. auf halber Länge des Kabelkanalstücks, und 

 die beiden äußeren Trennbügel in einem Abstand von jeweils a =150 mm zum freien 
Ende des Kabelkanalstücks 

anzuordnen sind. 



 
MPA BRAUNSCHWEIG 
Seite 8 | Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3320/381/14-MPA BS vom 

23.01.2026 
 

 

 
 
 

 
 

Zudem müssen die Trennbügel stets mittig auf halber Breite des Kabelkanals angeordnet wer-
den, d.h. der Abstand zwischen den Flanschen des Trennbügels und der Seitenwandung der 
Kanalwanne muss auf beiden Seiten des Trennbügels gleich groß sein. 

2.3.4 Einbau der „AESTUVER-Standard Brandschutz-Kabelkanäle“ 

Die einzelnen „AESTUVER Kanalwannen“ sind mit ihrem Kanalboden gegen die Wand bzw. 
Decke zu drücken und wie in Abschnitt 2.3.2 bzw. 2.3.3 beschrieben, über ihre Trennwinkel 
bzw. -bügel kraftschlüssig an der Wand bzw. Decke zu befestigen. 
Der Querstoß benachbarter „AESTUVER Kanalwannen“ ist als sog. Quetschfuge auszufüh-
ren, d.h. benachbarte „AESTUVER Kanalwannen“ werden stumpf aneinandergestoßen, wobei 
eine „AESTUVER Kanalwanne“ mit stirnseitig vorhandenen AESTUVERTM Dichtungsbändern 
dicht an eine „AESTUVER Kanalwanne“ ohne stirnseitig vorhandenen AESTUVERTM Dich-
tungsbänder gedrückt wird. 
Nach der Befestigung der „AESTUVER Kanalwannen“ sind die Kabel in den Trennwinkeln 
bzw. -bügeln des Kabelkanals zu legen und anschließend die „AESTUVER Kanaldeckel" an 
den Seitenwänden der „AESTUVER Kanalwannen“ über Stahlschrauben zu befestigen. Die in 
Abhängigkeit der Funktionserhaltsklasse des Kabelkanals gewählte Art und der Abstand der 
verwendeten Stahlschrauben ist identisch zur Befestigung der Kanalwänden mit dem Kanal-
boden bei den „AESTUVER Kanalwannen“ und muss den Randbedingungen der nachfolgen-
den Tabelle 4 entsprechen. 

Tabelle 4: Konstruktionsparameter der zu verwendenden Stahlschrauben bei Befestigung 
   der „AESTUVER Kanaldeckel" mit den Seitenwänden der „AESTUVER Kanal-
   wannen“  

Funktions- 
erhalts- 
klasse 

verwendete Stahlschrauben 

Anzahl1) Abmessungen Abstand aR2) Abstand au3) 

[Stck.] [mm x mm] [mm] [mm] 

„E 30“ 
4 

4,0 x 55 
 50  225 

„E 90“ 4,5 x 80 

1) bezieht sich auf die l = 1000 mm langen Kabelkanalstücke; bei kürzen Kabelkanalstücken sind entsprechend 
 weniger Stahlschrauben anzuordnen, wobei die Abmessungen sowie die Abstände aR und au der 
 Stahlschrauben identisch zu den l = 1000 mm langen Kabelkanalstücken sein müssen 
2) aR = Abstand der Stahlschrauben zum stirnseitigen Ende des Kabelkanalstücks 
3) au = Abstand der Stahlschrauben untereinander 

Weitere Details können den Anlagen entnommen werden. 
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2.4 Belegung der Kabelkanäle 

Die Kabel müssen in den Trennwinkeln bzw. Trennbügeln verlegt werden. Das maximal zu-
lässige Kabelgewicht muss  18 kg/m betragen. 

2.5 Herstellung und Kennzeichnung 

2.5.1 Herstellung der werkseitig vorgefertigten Kabelkanalelemente 

Bei der Herstellung der werkseitig vorgefertigten Kabelkanalelemente sind die Bestimmungen 
des Abschnitts 2 einzuhalten. 

2.5.2 Kennzeichnung 

2.5.2.1 Kennzeichnung der werkseitig vorgefertigten Kabelkanalelemente 

Die werkseitig vorgefertigten Kabelkanalelemente müssen vom Hersteller mit dem Überein-
stimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Län-
der gekennzeichnet werden. Das Ü-Zeichen ist auf dem werkseitig vorgefertigten Kabelkanal-
element oder auf seiner Verpackung (als solches gilt auch ein Beipackzettel) oder, wenn dies 
nicht möglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, 
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfüllt sind. 

2.5.2.2 Einbauanleitung 

Jede Verpackung der werkseitig vorgefertigten Kabelkanalelemente nach diesem allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist mit einer Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller 
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses erstellt. 

2.5.2.3 Kennzeichnung der Kabelkanäle 

Jeder Kabelkanal nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist vom Errichter 
mit einem Schild bzw. einem Aufkleber dauerhaft zu kennzeichnen, das auf dem Kabelkanal 
zu befestigen ist und folgende Angaben enthalten muss: 

- Kabelkanal „AESTUVER-Standard Brandschutz-Kabelkanal“ der Funktionserhalts-
klasse ,,E 30/E 90“*) gemäß DIN 4102-12:1998-11 nach allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnis Nr. P-3320/381/14-MPA BS der Materiaprüfanstalt für das Bauwesen, 
Braunschweig, vom 23.01.2026, 

- Name des Errichters des Kabelkanals, 

- Monat/Jahr der Errichtung 
*) Nichtzutreffendes streichen 

3 Übereinstimmungsnachweis 

Das Übereinstimmungsnachweisverfahren besteht aus 

1. dem Übereinstimmungsnachweis des Herstellers der werkseitig vorgefertigten Kabel-
kanalelemente und 

2. der Übereinstimmungserklärung des Errichters, der den Kabelkanal in bauliche Anla-
gen einbaut. 
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In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle gemäß DIN 18200:2021-04 
einzurichten, die eine gleichmäßige Herstellung und Zusammensetzung der werkseitig vorge-
fertigten Kabelkanalelemente gemäß Abschnitt 2 gewährleistet. 

Die Bestätigung der Übereinstimmung der werkseitig vorgefertigten Kabelkanalelemente mit 
den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses muss für jedes Her-
stellwerk durch eine Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer 
werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. 

Der Errichter, der den Kabelkanal in bauliche Anlagen einbaut, muss für jedes Bauvorhaben 
gegenüber dem Auftraggeber eine schriftliche Erklärung (Übereinstimmungserklärung) aus-
stellen, mit der er bescheinigt, dass der von ihm eingebaute Kabelkanal den Bestimmungen 
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entspricht (Muster für diese Überein-
stimmungserklärung siehe Seite 13). 

4 Bestimmungen für Planung und Bemessung 

4.1 Planung 

Bei der Planung von Elektroinstallationen in Kabelkanälen sind die gültigen VDE- Bestimmun-
gen einzuhalten. Die Kabelkanäle müssen für eine Leistungs-Aufnahme bei erhöhten Tempe-
raturen ausgelegt werden; somit sind bei der Dimensionierung von Kabelkanälen mögliche 
Funktionsbeeinträchtigung der Kabel infolge thermisch bedingter Widerstandserhöhungen zu 
berücksichtigen. 

4.2 Bemessung 

Die Tragkonstruktionen sind mit für den entsprechenden Untergrund sowie die Anwendung 
geeigneten Befestigungsmittel an der Decke bzw. Wand zu befestigen. 

Die Befestigungsmittel (z.B. Schraubanker) sind aus Stahl herzustellen; die auf Zug bzw. 
Querzug beanspruchten Bauteile sind so zu dimensionieren, dass ihre rechnerische Zugspan-
nung nicht größer als 9 N/mm2 (Klassifizierung „E 30“) bzw. nicht größer als 6 N/mm2 (Klassi-
fizierung „E 90“) und ihre Querzugspannung nicht größer als 15 N/mm2 (Klassifizierung „E 30“) 
bzw. nicht größer als 10 N/mm2 (Klassifizierung „E 90“) ist. 

Dübel müssen für den Untergrund und die Anwendung geeignet sein und den Angaben einer 
gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) bzw. einer allgemeinen Bauartgeneh-
migung (aBG) bzw. einer europäisch technischen Zulassung (ETA), entsprechen. 

Die Planung und die Bemessung haben entsprechend den für den Gegenstand nach Abschnitt 
1.1 gültigen technischen Baubestimmungen, unter Berücksichtigung der darüber hinaus ge-
henden Randbedingungen dieses allgemeinen bauaufsichtliche Prüfzeugnisses, zu erfolgen. 

5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung 

Die Kabelkanäle müssen für die Nutzung den Vorgaben dieses allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnisses entsprechen und erhalten werden. Die Anforderungen an den Brandschutz 
sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegenstand nach Abschnitt 1.1 stets in ordnungs-
gemäßem Zustand gehalten wird. Nachbelegungen (z.B. Einhaltung der maximalen Last in kg 
pro lfd. m) sind nur möglich, wenn die Randbedingungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnisses eingehalten werden. Im Falle des Austausches beschädigter Teile ist darauf 
zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien sowie der Einbau dieser Materialien den 
Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ent-
sprechen. 
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Bei jeder Ausführung des Kabelkanals hat der Unternehmer (Verarbeiter) den Auftraggeber 
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung des Kabelkanals auf die Dauer 
nur sichergestellt ist, wenn der Kabelkanal stets in ordnungsgemäßen Zustand gehalten und 
nach evtl. vorgenommener Belegungsänderung der bestimmungsgemäße Zustand des Kabel-
kanals wieder hergestellt wird. 

6 Rechtsgrundlage 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund des § 16a Abs. 3 der Nieder-
sächsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012, zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung der Niedersächsischen Bauordnung vom 25. Juni 2025, 
in Verbindung mit der zum Zeitpunkt der Ausstellung geltenden Verwaltungsvorschrift Techni-
sche Baubestimmungen (VV TB) des Landes Niedersachsen erteilt. Nach § 16a Abs. 3 Satz 3 
i. V. mit § 18 Abs. 7 NBauO gilt ein erteiltes allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis in allen 
Ländern der Bundesrepublik Deutschland. 

7 Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der 
Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden. 

 i. A. 
Dr.-Ing. Gary Blume Dipl.-Ing. (FH) Christian Rabbe 
Leitung der Prüfstelle Sachbearbeitung 
 
Dokumente ohne kleinem Landessiegel und Unterschrift tragen eine verifizierbare, qualifizierte elektronische Signatur. 

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien siehe folgende Seite 
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien  

DIN 4102-12:1998-11 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 12: 
Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen und Prü-
fungen 

DIN 18200:2021-04 Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte – Werkseigene Produktions-
kontrolle, Fremdüberwachung und Zertifizierung 

 Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB), veröffent-
licht im Niedersächsischen Ministerialblatt (jeweils gültiger Runderlass des 
Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Niedersachsen) 
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Muster für 

Übereinstimmungserklärung 

 

 Name und Anschrift des Unternehmens, das den „AESTUVER-Standard Brandschutz- 
Kabelkanal“ errichtet hat 

 Baustelle bzw. Gebäude: 

 Datum der Herstellung: 

 Feuerwiderstandsklasse E30 / E90*) 

Hiermit wird bestätigt, dass der „AESTUVER-Standard Brandschutz-Kabelkanal“ hinsicht-
lich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr. P-3320/381/14-MPA BS der Materialprüfanstalt 
für das Bauwesen, Braunschweig, vom 23.01.2026 errichtet und eingebaut wurde. 

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird 
dies ebenfalls bestätigt, aufgrund 

 der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses *) 

 eigener Kontrollen *) 

 entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, 
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.  

 

 

 

 

Ort, Datum Stempel und Unterschrift 

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde aus-
zuhändigen.) 
 
  

                                                
*) Nichtzutreffendes streichen 
 



 
 

 
 

 

 

 

Kabelkanäle „AESTUVER-Standard Brandschutz-Kabelkanal“ 
der Funktionserhaltsklasse E 30 und E 90 

nach DIN 4102-12:1998-11 
Wandverlegung 

Anlage 1 zum 
abP Nr. 

P-3320/381/14-MPA BS 
vom 23.01.2026 



 
 

 
 

 

 

 

 Maße in mm 

Kabelkanäle „AESTUVER-Standard Brandschutz-Kabelkanal“ 
der Funktionserhaltsklasse E 30 und E 90 

nach DIN 4102-12:1998-11 
Quer- und Längsschnitt 

Anlage 2 zum 
abP Nr. 

P-3320/381/14-MPA BS 
vom 23.01.2026 

 

 Kanalboden 

 Kanaldeckel 

 Kanalwand 

 Wandanschlusskragen 

 AESTUVERTM Dichtungsband, 
 20 x 5 mm bzw. 40 x 5 mm 

 Decken- bzw. Wandbefestigung 
 gemäß Abschnitt 2.3 und 4.2 
 z. B. HECO Multi-Monti Schraubanker 

 Stahlschraube 4,0 x 55 mm 

 Stahlschraube 4,5 x 80 mm 



 
 

 
 

 
 

 

 

 Maße in mm 

Kabelkanäle „AESTUVER-Standard Brandschutz-Kabelkanal“ 
der Funktionserhaltsklasse E 30 und E 90 

nach DIN 4102-12:1998-11 
Beispiel Wannenbefestigung sowie Deckelverschraubung 

Anlage 3 zum 
abP Nr. 

P-3320/381/14-MPA BS 
vom 23.01.2026 

 



 
 

 
 

 

 

 

Es sind die grün markierten Trennwinkel bzw. -bügel zu verwenden 

Kabelkanäle „AESTUVER-Standard Brandschutz-Kabelkanal“ 
der Funktionserhaltsklasse E 30 und E 90 

nach DIN 4102-12:1998-11 
Trennwinkel und Trennbügel 

Anlage 4 zum 
abP Nr. 

P-3320/381/14-MPA BS 
vom 23.01.2026 

 
 



 
 

 
 

 

 

Kabelkanäle „AESTUVER-Standard Brandschutz-Kabelkanal“ 
der Funktionserhaltsklasse E 30 und E 90 

nach DIN 4102-12:1998-11 
Beispiel - zweireihige Anordnung der Trennwinkel 

Anlage 5 zum 
abP Nr. 

P-3320/381/14-MPA BS 
vom 23.01.2026 
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